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1632 Januar 5 . A
SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN AN AMMANN UND RAT

VON STADT UND AMT ZUG

Beiliegend sende man ihnen die Kopien jener Briefe , welche sie
in den letzten Tagen von [Bürgermeister und Rat von ] Zürich und
[Schultheiss und Rat von ] Solothurn erhalten hätten.
Wie sie dem Schreiben Zürichs entnehmen könnten , lade dieses
auf den 23 . Januar zu einer Konferenz nach Baden·*- ein , um da¬
selbst die zwischen Zürich und ihnen , [den V kath . Orten ] , hängi¬
gen Streitigkeiten [Kollatur - und Matrimonialstreit , v . a . im
Thurgau ] aus dem Wege zu räumen . Zu diesem Zwecke sollten sowohl
Zürich als die V Orte drei Schiedsrichter ernennen.



"Wan dan wir uns in dem abscheid [ von Baden 1631 ] Zuersähen , da man sich des

Ortts in das recht so wytt nit yngelassen"  und es sich dabei doch um
eine sehr bedeutsame Angelegenheit handle , wäre es wahrlich nicht

zu verantworten , unvorbereitet an diese Schiedverhandlungen zu
reisen . Deshalb lade man die VII kath . Orte auf Dienstag , den
13 . Januar , zu einer Vorkonferenz nach Luzern ein . Man bitte sie

deshalb - Freiburg und Solothurn seien bereits dringend ersucht
worden , unbedingt an dieser Tagung teilzunehmen - ,dieser Einla¬
dung auch ihrerseits Folge zu leisten und ihre Gesandten [Beat II.
Zurlauben und Rudolf Kreuel ] mit entsprechenden Instruktionen zu
versehen.

Im Briefe Solothurns verdiene die Nachricht von Gardeoberst Jo¬

hann Ulrich Greder , der franz . König [ Ludwig XIII . ] belagere
die Festung von Moyenvic , [welche unter dem Schutz von Kaiser

Ferdinand II . stehe ] , höchste Beachtung [ Gefahr von Transgres-
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sionen ] . Deshalb habe man es - ständen doch auch von ihren bei¬

den Orten Kompagnien im Dienste des Garderegimentes [Luzern:

Pfyffer ; Zug : Zurlauben ] - für notwendig erachtet , ihnen diese we¬
nig erfreulichen Tatsachen noch vor Beginn der Sitzung hier [ in
Luzern ] mitzuteilen . Auf jeden Fall gingen sie [d . h . Luzern ] mit

Solothurn völlig einig , dass es überhaupt nicht in Frage komme,
ihre Truppen gegen die Bestimmungen der Erbeinung einsetzen zu
lassen.

1) Die Konferenz kam nicht zustande.
2) Dem Garderegiment war befohlen worden , an dieser Belagerung ebenfalls

teilzunehmen.

Original , Siegel beschädigt
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